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Bekanntmachung der Gemeinde Schönefeld 
 

frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan 01/2012   
“Transversale, 2. Abschnitt“ OT Waltersdorf 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld hat am 25.01.2012 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 01/2012 „Transversale, 2. Abschnitt“ für den Ortsteil Waltersdorf 
beschlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 01/2012 „Transversale – 2. Abschnitt“ befindet 
sich im nord-westlichen Bereich des Ortsteils Waltersdorf, östlich der Autobahn A 113 mit 
deren Zu- und Abfahrten überquert die Trasse der Regionalbahn und besteht in der 
Gemarkung Waltersdorf aus:  
Flur 1, Flurstücke 51/5, 52/6, 52/1, 52/2, 51/1, 5/1, 5/4, 52/4, 52/5, 5/5, 50, 11, 51/8, 12 und 9 
(jeweils teilweise). 
Die Abgrenzung ergibt sich aus der nachfolgenden Karte: 
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Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 Abs.1 BauGB findet im Rahmen einer 
öffentlichen Auslegung in der Zeit 
 

vom 21.02.2012 bis einschließlich zum 14.03.2012 
 
zu den folgenden Zeiten  
Montag, Mittwoch und Donnerstag  08.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr 
Dienstag      08.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr 
Freitag      08.00-12.00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11, 2.OG, in 12529 Schönefeld 
statt.  
 
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wird ein Umweltbericht erarbeitet.  
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. 
 
 
 
Schönefeld, den 06.02.2012 
 
 
Dr. U. Haase 
Bürgermeister  
 
Im Original unterschrieben. 
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Bekanntmachung der Gemeinde Schönefeld 
 

erneute öffentliche Auslegung zum Bebauungsplan 3/10 
„Veranstaltungsgelände“ OT Selchow 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld hat am 25.01.2012 den geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes 03/10 gebilligt sowie  die Beteiligung gemäß § 3 (2) und § 4 
(2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB  beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich beinhaltet die folgenden Flurstücke: 
 
Flur 2, Flurstücke: 29 (Teilfläche), 36/3, 38 (Teilfläche), 107 (Teilfläche), 108 (Teilfläche), 109 
(Teilfläche), 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120 (Teilfläche), 121, 122, 123, 124, 
126 (Teilfläche). 
 
Flur 3, Flurstücke: 43/3, 72, 73, 75 (Teilfläche), 77, 78, 80, 81, 82, 86, 89, 117,118, 119, 120, 
147, 152, 153 (Teilfläche), 164, 165, 166, 167, 168, 193, 194, 195, 197 (Teilfläche), 198, 
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225 (Teilfläche), 226 (Teilfläche), 227 (Teilfläche), 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 
 
Flur 4, Flurstücke 66 (Teilfläche), 69, 70, 71 (Teilfläche), 72 (Teilfläche), 79 (Teilfläche), 108, 
109, 111, 112 und 116 
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Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit Rahmen einer öffentlichen Auslegung findet in der 
Zeit 
 
  vom 20.02.2012 bis einschließlich 23.03.2012 
 
zu den folgenden Zeiten 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag  08.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr 
Dienstag     08.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr  
Freitag      08.00-12.00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11, 2.OG, in 12529 Schönefeld 
statt. 
 
Der Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan enthält den Umweltbericht. 
Folgende Informationen sind darüber hinaus verfügbar: 
 
Artenschutzbeitrag 
Untergrunderkundung, Boden- und Gründungsvoruntersuchung ( Stand 19.11.2010) 
Regenwasserkonzept (Stand 15.03.2011) 
Schalltechnische Untersuchung (Stand 15.03.2011) 
Lichtimmissionen (Stand 01.03.2011) 
Luftschadstoffe (Stand 02/2011) 
Brandschutzkonzept (Stand 03/2011) 
  
Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB können Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen 
abgegeben werden.  
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller in Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
 
 
Schönefeld, den 06.02.2012 
 
 
Dr. U. Haase 
Bürgermeister  
 
Im Original unterschrieben. 
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Anlage 1 zur Satzung der Jagdgenossenschaft Kiekebusch zur 
Satzung vom 29.03.2011 

 
 
Ergänzung zur bestehenden Satzung vom 29.03.2011: 
 
 
§ 10 Amtszeit 
 
(2) Endet die Amtszeit des Jagdvorstandes vorzeitig durch Tod, Rücktritt, Verlust der 
Wählbarkeit oder anderen dringlichen Gründen, so ist für den Rest der Amtszeit innerhalb 
angemessener Frist, spätestens in der nächsten Versammlung der Jagdgenossen, eine 
Ersatzwahl vorzunehmen. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn ein anderer 
Funktionsträger ausscheidet. 
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Verfügung 
 
Die vorstehende Ergänzung zur Satzung vom 29.03.2011 der Jagdgenossenschaft 
Kiekebusch wird gemäß § 10 Abs. 2 BbgJagdG genehmigt. 
 
 
 
Lübben/Spreewald, den 19.01.2012 
 
 
Schulze 
Untere Jagdbehörde 
 
Im Original unterschrieben und gestempelt. 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird die am 29.03.2011 beschlossene Satzung der Jagdgenossenschaft Kiekebusch 
durch die vorstehende Ergänzung im Amtsblatt der Gemeinde Schönefeld: 
 
Nr.: 02/12 vom 07.02.2012 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Schönefeld, 07.02.2012 
 
 
Dr. U. Haase 
Bürgermeister 
 
Im Original unterschrieben. 
 
 
 
 
 
Jagdvorstand: 
 
O. Pahl, Jagdvorsteher 
 
I. Kundoch, 1. Beisitzer 
 
E. Schulze, 2. Beisitzer 
 
Im Original unterschrieben. 
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EINLADUNG                                                      
zu der Versammlung der Jagdgenossenschaft Schönefeld – Selchow – Waßmannsdorf  

 
am Donnerstag, dem 01. März 2012, um 17.00 Uhr 

im Rathaus Schönefeld, Raum 116, Hans – Grade – Allee 11, 12529 Schönefeld 
 
Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
der Jagdgenossenschaft Schönefeld – Selchow – Waßmannsdorf gehören, auf denen die 
Jagd ausgeübt werden darf.  
 
Gemäß Satzung kann sich ein Grundeigentümer mittels schriftlicher Vollmacht durch einen 
anderen Jagdgenossen vertreten lassen. Miteigentümer und Gesamthandeigentümer 
können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben, eine Bevollmächtigung ist nachzuweisen. Zur 
Feststellung der Stimmberechtigung sind zwingend aktuelle Grundbuchauszüge 
(unbeglaubigt) vorzulegen!  
 
Tagesordnung:  
1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung 
2. Verlesung und Beschluss der Satzung 
3. Wahl des Vorstandsvorsitzenden und dessen Stellvertreter  
4. Wahl von 2 Beisitzern und deren Stellvertretern 
5. Wahl des Schriftführers und des Kassenführers 
6. Wahl von 2 Rechnungsprüfern 
7. Verschiedenes: Informationen zur aktuellen Bejagung; Anfragen / Anmerkungen  
 
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe oder deren 
Beauftragte. Die Versammlung ist gemäß der Satzung unabhängig von der Anzahl der 
erschienenen Jagdgenossen beschlussfähig. 
 
 
 
Schönefeld, den 23.01.2012 
 
 
Der Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld 
als Jagdnotvorstand Dr. Udo Haase 
 
Im Original unterschrieben. 
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Schönefeld vom 25.01.2012 
 
Datum Nr. Inhalt des Beschlusses Bemerkungen 
25.01.2012 01/2012 Neubesetzung eines Mitgliedes im Seniorenbeirat  
 02/2012 Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

01/2012 „Transversale, 2. Abschnitt“, Ortsteil 
Waltersdorf 

 

 03/2012 Beschluss zur erneuten Beteiligung nach § 3 (2) 
BauGB und § 4 (2) BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 
BauGB zum Bebauungsplan 03/10 
„Veranstaltungsgelände“, Ortsteil Selchow 

 

 04/2012 Beschluss zur Vergabe von Planungsleistungen  
 05/2012 Beschluss des Protokolls des Bauausschusses vom 

05.01.2012 
 

 06/2012 Abschließendes Prüfergebnis 
Dienstaufsichtsbeschwerde 

 
nichtöffentlich 

 07/2012 Beschluss zum Erwerb von Grundstücken im Ortsteil 
Waltersdorf 

 
nichtöffentlich 
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